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Zkreis-Blatt für den Obertaunus -Kreis.
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- und Communal-Behörden.

Zugleich Organ für die Bekanntmachungen des Kreisausschusses des Obertaunuskrerfes.
Nr . 74. Bad Homburg v. d. H., Dienstag , den 18. Juni 1918

Bekanntmachung der neuen Fassung der Reichsgetreide¬
ordnung für die Ernte 1918.

Bo « 28. Mai 1818.

(Fortsetzung uird Schluß aus Kreisblatt Nr . 73.)
7. Ausführungsvorschriften.

8 71.
Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines kaufinän-

nischen oder gewerblichen Betriebes in der Befolgung der
Pflichten unzuverlässig , die ihm durch diese Verordnung
oder die dazu erlassenen AusfUhrungsbestiminungen nuf¬
erlegt sind, so kann die znständige Behörde den Betrieb
schließen^

Sie kann einem landwirtschaftlichen Unternehmer , der
sich in der Verwendung seiner Bestände , in der Beobach¬
tung der nach 8 64 erlassenen Anordnungen oder in der
Erfüllung seiner Pflichten nach 8 5 Abs. 1 bis 3. unzuver¬
lässig erweist oder seine Pflicht zur Auskunftserteilung
nach 8 26 Abs. 3 oder seine Ablieferungspflicht vernach¬
lässigt. das Recht der Selbstversorgung entziehen und bei
der Enteignung seine Bestände , abweichend von der Vor¬
schrift im 8 44 Abs. 3, der Reichsgetreidestelle oder dem
von dieser bezeichneten selbstwirtschaftenden Kommunal¬
verband übereignen.

Kegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig . Die Beschwede bewirkt keinen Aufschub.

8 72.
Der Kommunalverband ist berechtigt und auf Verlan¬

gen der Reichsgetreidestelle verpflichtet , Vorräte , die einer
ordnungsmäßig ergangenen Aufforderung zuwider nicht
angezeigt oder bei behördlicher Nachprüfung verheimlicht
oder sonstwie der Aufnahme entzogen werden oder die der
Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs über das
zulässige Mas; hinaus oder entgegen den zur Ueberwachung
der Selbversorger ergangenen Vorschriften zu verwenden j
oder vorschriftswidrig zu veräußern sucht, sowie alle Vor - ■
rate , die unbefugt hergestellt oder in den Verkehr gebracht )
werden , ohne Zahlung einer Entschädigung zugunsten der !
Reichsgetreidestelle für verfallen zu erklären . Brotgetrei¬
de und daraus hergestellte Erzeugnisse können in besonde¬
ren Fällen von selbstwirtfchastenden Kommunalverbänden
mit Zustimmung der Reichsgetreidestelle statt für diese
fiir den Kommunalverband für verfallen erklärt werden.
Der Kommunalverband kann schon vor der Verfallerklä-
rung die zur Sicherstellung der Vorräte erforderlichen An-
ordnungcn treffen.

(liegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig . Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 73.
Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen

Ausführungsbestimmungen.
Sie können Vermittlungsstellen einrichten , denen dir

Unterverteilung und die Bedarfsregelung in ihrem Be¬
zirk obliegt.

8 74.
Die Landeszentralbehöörden bestimmen, wer als Kam-

munalvcrband , als Gemeinde , als zuständige Behörde und

als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verord¬
nung anzusehen ist. Dabei kann beststimmt werden , daß
an die Stelle der Gemeinden Verbände von Erzeugern
treten , soweit solche auf Grund des 8 45 b der Verordnung
über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die
Versorgungsregelung vom 25. September 1915/4. Novem¬
ber 1915 (R .-E .-Bl . S . 607/728) gebildet sind.

Will die Landeszentralbehörde Bezirke, die sich über
das Gebiet einer unteren Verwaltungsbehörde hinaus er¬
strecken,alsKommunaloerband ,bezeichnen,so hat sie dies der.
Reichsgetreidestelle mitzuteilen . Diese kann binnen vier¬
zehn Tagen Einspruch erheben . Ueber den Einspruch ent¬
scheidet der Reichskanzler.

8. Uebergangsvorschriften.
8 75.

1 Die Bestimmungen , die von den Kommunalverbänden
oder Gemeinden auf Grund der Verordnung über Brotge¬
treide vom 25. Januar 1915, 28. Juni 1915 und 29. Juni
1916 sowie der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917
vom 21. Juni 1917 über die Verbrauchsregelung getroffen
sind, bleiben in Kraft ; soweit sie mit den Vorschriften die¬
ser Verordnung nicht in Einklang stehen, sind sie bis zum
16. August 1918 zu ändern oder zu ergänzen.

8 76.
Wer mit dem Beginne des 16. August 1918 Vorräte

früherer Ernten an Früchten oder an Mehl aus Brotge¬
treide und Gerste, allein oder mit anderem Mehl gemischt,
sowie an Schrot , Graupen , Grütze, Flachen, allein oder mit
anderen Nahrungs - oder Futtermitteln gemischt, in Ge¬
wahrsam hat , ist verpflichtet , sie dem Kommunalverbande
des Lagerungsorts bis zum 20. August 1918, getrennt nach
Arten und Eigentümern , anzuzeigen . Vorräte , die zu die¬
ser Zeit unterwegs sind, sind von dem Empfänger unver¬
züglich nach dem Empfange dem Kommunalverbande arrzu-
zeigen.

Der Kommunalverband hat der Reichsgetreidestelle
nach einem von dieser festgesetzten Vordruck bis zum 31. Au¬
gust 1918 Anzeige über die Anmeldungen noch Absatz 1
sowie über die in seinem Eigentume stehenden Vorräte zu
erstatten.

8 77.
Die Anzeigepflicht (8 76) erstreckt sich nicht auf

:°> Vorräte , die im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬
staates oder Elsaß -Lothringens stehen,

b Vorräte , die im Eigentume der Reichsgetreidestelle,
Geschäftsabteilung . G. m. b. H., der Zentraleinkaufs-
gesellsä)aft m. b. H. oder der Reichsflittermittelstelle.
Geschäftsabteilung , E . m. b. H. (Dezugsvereinigung
der deutschen Landwirte ) stehen,

<- Vorräte , die bei einem Besitzer an
1. Brotgetreide,
2. anderem Getreide,
3. Hülsenfriichten,
4. Buchweizen und Hirse,

einschließlich der aus der betreffenden Fruchtart her-
gestellten Erzeugnisse je 25 Kilogramm nicht über¬
steigen.

0 Vorräte an aus Früchten hergestellten Erzeugnisien,
die durch einen Kommunalverband an Händler , Der-
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Auf Grund der Bekanntmachung des Herrn Reichskommissars für
die Kohleuverteiluug über die Brennstoffversorgung der Haushaltungen,
der Landwirtschaft und des Kleingewerbes vom 30. 3. 1918 wird lt . Be¬
schluß der Deputation der Gas - und Wasserwerke und der Ortskohlen¬
stelle angeordnet:

§ l-
Haushaltungen in Wohnungen, welche an eine Central Heiz¬

ung  angeschlossen sind, haben keine Ansprüche auf eine Kohlenkarte.
Bereits nusgegebene Kohlenkarten sind der Ortskohlenftelle unver¬

züglich zurückzug ben.
8 2.

Für Häuser mit Centralheizungsanlagen und Warmwasser-Ber-
sorg.- Aulagen erfolgt die Brennstoffversorgung gegen Abgabe von Be¬
zugsscheinen.

Für jedes Haus mir Centralheiz. - Anlage darf bis auf Weiteres
nicht mehr als 40°/o der Brennstoffmenge beantragt und bezogen werden,
die nachweislich im Durchschnitt der 3 letzten Winterhalbjahre bezogen
bezw. verbraucht wurde.

In besondern Fällen kann pro Haushalt für Herde und Waschöfen
ein Bezugsschein bis zu 20 Ztr . ztohlen oder Briketts ansgestellt werden

Diese Beiordnung tritt sofort in Kraft.
Bad Homburg v. d. Höhe, den 14. Juni 1918.

Der Magistrat.

Quartiergelder liik Sirdsks
für den Monat April 1918 werden
am Mittwoch, den 19. ds- Mts.
bei der Unterzeichneten Kaffe ausge¬
zahlt.
Bad Homburg v. d.H., den 18. 6. 18.

Die Stadttasse.

'vhnung

Ausgabe von Einmachzucker.
Die Bezugsabschnitte über Einmachzucker sind von den Kolo¬

nialwarenhandlungen bis zum Donnerstag , den 20 . ds . Mts. gesammelt
nnd in Pftkchen zu je 100 Stttck abgerechnet dem Lebensmittelbtiro
einzureichen.

Der Zucker gelangt vom 26. ds. Mts an zur Ausgabe . D ei
Preis betrügt 44 Pfg . k. d.Pfd. für Hut- und gemahlenen Zucker und
46 Pfg . f. Würfelzucker.

Bad Homburg v, d. H., den 18. Juni 1918.
Der Magistrat.

Lebensmittelversorgung.

tir 3ahnlei9enfle!
öähne mit und ohne Platte, sowie Reparaturen

un3 Umarbeitungen IrhlectitHßenöer ßebifie.

0ol9
Hronen,

und

Brücfoen-
arbeifen.

k

Sdimenloies 5ahn?iehenM Kdffflk IS£
Mite l R . Caefar, Teleion 111.

•1

1 Zimmer, große Mansarde, große
Küche mit Zubehör an ruhige L.eute
zu vermieten.

Näheres voi mittags Lonisen-
straße 85 I

JTTöörtien
das etwas kochen kann, zu
älterem Ehepaar gesucht.

Näheres auf der Geschäftsstelle
dieses Blattes.

Rucksack
zu verkaufen.

Näheres in der Geschäftsstelle ds. Bl.

Remise
zweigeschossig9 mal 3 mtr.
auf Abbruch zu verkaufen.

Kirdorferftr. 16 .

1 niirrl ptmi. liiiimrt
für einige Monate sofort zu mieten
gesucht. Näheres durch die Geschäfts¬
stelle ds. Bl.

kks Mgctien
für die Küche gesucht.

Hotel Saalbau.

Lehrling
mit guten Schulzeugnissen für unsere
Buchdruckerei gesucht

Kreisblatt -Verlag.

An n. Abmeldungen
für Fremde und Dienstpersonal lose und in
Blocks vorrätig in der „Kreisblatt-Druckttki.

818.



arbeiteten oder Verbraucher seines Bezirks nach Maß¬
gabe der für den Kommunalverbaud bestehenden Be¬
stimmungen über die Verbrauchsregelung bereits ab¬
gegeben sind , mit Ausnahme von Mehl und Schrot
aus Getreide.

8 78.

Mit dein Beginne des 16. August 1918 sind die anzeige¬
pflichtigen Vorräte (§ 76 Abs . 1, § 77 ) sowie die im 8 77
unter e erwähnten Vorräte für den Kommunalverband
beschlagnahmt , in dessen Bezirk sie sich befinden . Vorräte,
die zu dieser Zeit unterwegs sind , sind für den Kommunal-
verband beschlagnahmt , in dessen Bezirk sie nach beende¬
ter Beförderung abgeliefert werden . Die Beschlagnahme
erstreckt sich nicht auf Vorräte an Mehl u . Schrot aus Ge¬
treide , die durch einen Kommunaloerband an Händler,
Verarbeiter oder Verbraucher seines Bezirks nach Maßgabe
der für den Kommunalverband bestehenden Beftimmun-
gen über die Verbrauchsregelung bereits abgegeben wor¬
den sind.

Für diese Vorräte gelten die Vorschriften dieser Ver¬
ordnung.

Die Kommunalverbände haben die hiernach für sie be¬
schlagnahmten und die in ihrem Eigentum ? stehenden (8 76
Abs . 2) Vorräte mitAusnahme der im 8 77 unter o erwähn¬
ten und der ihnen behördlich zur Verteilung überwiesenen
Vorräte der Reichsgetreidestelle nach deren Geschäftsbe¬
dingungen abzuliefern . Die im 88 77 unter <- erwähnten
Vorräte dürfen trotz der Beschlagnahme im eigenen Haus¬
halt oder Betriebe verbraucht werden.

9. Schluß - und Strafoorfchriften.

8 79.
Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich vor¬

behaltlich des 8 89 unter f , nicht auf die aus dem Aus¬
land eingeführten Vorräte . Für diese Vorräte gelten die
Verordnungen vom 11. September 1915 (R .-E .-Bl . S.
569 ) in der Fassung vom 4. März 1916 sR .-E .-Bl . S . 147)
und vom 28. Januar 1916 sR .-E .-Bl . S . 67) .

Als Ausland im Sinne dieser Vorschriften gilt nicht
das besetzte Gebiet . Früchte und daraus hergestellte Er¬
zeugnisse , die aus dem besetzten Gebiet eingeführt werden,
dürfen nur an die Heeresverwaltungen , die Marinever¬
waltung , die Reichsgetreidestelle . Geschäftsabteilung . G.
m. b . H. und die Zentraleinkaufsgesellschaft m. b. H. ge¬
liefert werden.

8 89.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu fünfzigtausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft.

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite-
schafst, insbesondere aus dem Bezirke des Kommu¬
nalverbandes . für den sie beschlagnahmt sind , ent-

entfernt , sie beschädigt , zerstört , zur Verarbeitung
annimmt , verarbeitet , verarbeiten läßt , verbraucht
oder sonst verwendet.

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft,
kauft oder ein anderes Beräußerungs - oder Er¬
werbsgeschäft über sie abschließt , oder wer der Vor¬
schrift des 8 4 Abs . 1 zuwiderhandelt.

3. wer die zur Erhaltung . Verwahrung und Pflege
der Vorräte erforderlichen Handlungen pflichtwid¬
rig (88 5. 47) unterläßt,

4. wer den in 8 9 Satz 2 oder auf Grund des 8 9 Satz
1 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt oder
wer Früchte zu Saatzwecken verkauft oder kauft , ob¬
wohl er weiß oder den Umständen nach annehmen
muß . daß sie nicht zu Saatzwecken bestimmt sind.

5 . wer den gemäß 8 48 Abs . 1 e erlasienen Bestimm¬
ungen zuwider ausmahlt oder ausmahlen läßt.

6 . wer den auf Grund des 8 49 Abs . 1 erlasienen Be¬
stimmungen über die Herstellung , den Vertrieb und
die Preise der Erzeugnisse zuwiderhandelt,

7. wer höhere als die festgesetzten Mahllöhuc und
sonstigen Verarbeitungslöhne oder Vergütungen
(8 83 ) fordert oder sich versprechen oder gewähren
läßt.

8 . wer den Vorschriften im 8 80 zuwider den Eintritt
in die Räume , die Besichtigung , die Einsicht in die
Geschäftsaufzeichnungen , die Festestellung der vor¬
handenen Vorräte oder die Hilfeleistung bei dieser
Feststellung oder die Entnahme von Proben oder
die Probeverarbeitung oder die Einstellung des
Betriebs verweigert oder die gemäß 8 49 Abs . 2,
8 26 Abs . 3, 8 80 Abs . 2 von ihm erforderte Aus¬
kunft nicht erteilt oder wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht,

9. wer der Vorschrift im 8 81 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder
Verwertung von Geschäfts - oder Betriebsgeheim¬
nissen sich nicht enthält,

10. wer die ihm nach Paragraph 3 Abs . 2, Paragraph
7, Paragraph 10 Abs . 2, Paragraph 76 Abs . I ob¬
liegend ? Anzeige nicht in der gesetzten Frist erstat¬
tet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht,

11. wer den Vorschriften des Paragraph 8 Abs . 1 Rr . 2
zweiter Halbsatz , Paragraph 12 Abs . 2, Paragraph
49 Abs . 1. 2. Paragraph 54 , Paragraph 55 Abs . 1,
Paragraph 56 Abs . 1, Paragraph 79 Abs . 2 Satz 2
zuwiderhandelt.

12. wer den Anordnungen zuwiderhandelt, » die eine
Landeszentrallbehörde ) eine höhere Verwaltungs¬
behörde , ein Kommunalverband oder eine Gemein¬
de auf Grund der Paragraphen 58 , 59 . 61 , 62 . 63
Abs . 2, der Paragraphen 64 . 65 , 67 , 68 , 72 Abs . 1
Satz 3 . Paragraph 73 erläßt oder die nach Para¬
graph 75 in Kraft bleiben.

Der Versuch ist strafbar.
Im Falle der Rr . 9 tritt die Verfolgung nur auf An¬

trag des Betriebsinhabers ein.
Bei vorsätzlichem Verschweigen . Beiseiteschasfen . Ver¬

äußern oder Verfüttern von Vorräten inuß die Geldstrafe
wenn ausschließlich auf sic erkannt wird , mindestens dem
dreifachen Werte der Vorräte gleichkommen , auf die sich
die strafbare Handlung bezieht.

Reben der Strafe kann in den Fällen der Rr . 1 bis 6.
10 bis 12 auf Einziehung der Früchte oder Erzeugnisse er¬
kannt werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht
ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht , so¬
weit sie nicht gemäß 8 72 für verfallen erklärt worden
sind . i

8 81
Ist eine der im 8 80 bezeichneten strafbaren Hand¬

lungen gewerbs - oder gewobnheilsmäßig begangen , so
kann die Strafe auf Gefängnis bis zu fünf Jahren und
Geldstrafe bis zu hunderttausend Mark erhöht cverden.
Reben Gefängnis kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren¬
rechte erkannt werden.

8 82.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten dieser Verordnung zulassen.
8 83.

Diese Verordnung tritt am 31 . Mai 1918 in Kraft . Der
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft¬
tretens.

Verordnung.
Aus Grund des 8 15 der Bekanntmachung des BundeS-

rats über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die
Versorgungsregelnng von« 25 . September 1915 sReichsge-
setzblatt Seite 607 ) wird für den Bezirk des Obertaunus¬
kreises mit Zustimmung des Könglichen Regierungspräsi¬
denten folgendes angeordnet:

I.
Der Verkauf und tue Abgabe von Erdbeeren ist inner¬

halb der Gemeinde nur an die Ortseinmohner oder an die



örtliche Samuielstelle gestattet. Die Ausfuhr von Erdbeeren, ^
soweit sie nicht durch die Sammelsteile» geschieht, ist ver- jboten.

2.
Zuwiderhandlungen werden nach § 17 der Bekannt¬

machung m;t Gefängnis b s zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

3.
Diese Berordnung tritt niit den« Tage ihrer Be .vff at-

lichung i»> Kreisblatt in straft.

Bad Homburg n. d. H , de» 17. Juni 1918.
Der Kreisausschustde» Obertaunuskreise».

I . B , : v B r ii n i n g.

Caffel, den 7. Juni >91«.
Bekanntmachung

UnsereBckanntiuachung über die Beiträge zurJnvaliden-
verfichernng ini Kreise Obertaunns vom 14. November 1913
ivird infolge Aendernng der Satznnge» für die Mitgleidrr

der nachbezeichnetenKrankrnkoffe«am Bprit \ St\B ab wie
folgt giändert:

Zu Ziffer 2.
Allgemeine Ortskrankenkafse zu Königstein

s8 19 der Satzung)
1. Stufe : Wochenbeiträge der Lohnklaffe 1 zu 18 Ps>:.

II. „ „ >, « Hl « '14 n
III. „ „ ,, IV „ 42 „
IV bi» IX. Stufe „ „ „ V „ 50 „

Wenn im voiaus für Wochen, Monate, Biertetjahie
oder Jahre eine feste bare Vergütung ve.eiubarl ist, so sind
Beitrage derjenigen Lohnklnsfe zu entrichten, i» deren Grenze»
diese bare Bergütung fällt, sofern diese Beitäge böher sind,
als die nach der vorstehenden Bekanntmachungu astgebenden
— 8 1274 der Reichsversicherungsordnung

Der Borstand der LandesBersicherungsauftait
HesfenNaffa «.
In Vertretung:

D r. S chr a d e r.

Naoh trsusr Pflichterfüllung fiel am 30. 5. 18 für sein Vater

Leutnant Heinrich Göller
Inh. d. E. K. 2. Kl. u. d. Zähringer Löwen -Ordens.

Das Regiment wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren

Im Namen des Offizierkorps:
aus m Weerth

Oberstleutnant und Kommandeur des
Infanterieregiments Markgraf Ludwig

Wilhelm (3. Bad.) Nr. 111.

Die 6e{(h9f(sflelle des Reichsbundes für ßeimafhunfl
fucht jum1 luli ein Mulein, 9as Schreibmatchine und Kuotchrift jchreb
ben bann, ein Mulein für hautmännitche Arbeiten undv einen hauf-
männifchen Lehrling.

Sür roittentchaftliche Arbeiten werden Damen als freiwillige Ailfs«
Kräfte eingestellt r: •' ’,

Anmeldungen an Berrn Direhfor Ri nt eien,  Ludwigstratze6

Kräftige Muen
zum Anlernen in unserer
Schlosserwerkstatt Eschborn
a. Taunus gesucht.

G. Schiele & Co.
C . m . b . H.

Eschborn ajTaunus.


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

